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Baurecht, Art. 22 Abs. 2 RPG, Art. 34 Abs. 3 RPV, Art. 159 Abs. 1 Bst. d PBG.
In der Landwirtschaftszone sind nur solche Wohngebaude zonenkonform,
die in ihrer konkreten Ausgestaltung fiir eine zweckmassige
Bewirtschaftung des Bodens am vorgesehenen Standort notwendig und
nicht iuberdimensioniert sind. Es ist anhand objektiver Kriterien zu prifen, ob
eine betriebliche Notwendigkeit besteht. Die vom Amt fir Raumentwicklung
und Geoinformation (AREG) festgelegte Richtgr6sse, wonach ein
Betriebsleiterwohnhaus 215 m2 (samt Schmutzschleuse und Biiro)
anrechenbare Bruttogeschossflache (aBGF) nicht liberschreiten soll, ist
nicht zu beanstanden (Erw. 4.2). Zwar stellt die Grosse der
Betriebsleiterfamilie einen objektiven Faktor dar, dieser hangt aber mit dem
Betriebsleiter und nicht mit dem Betrieb an sich zusammen. Wohnbauten
sind dauerhafte Strukturen, wahrend die Grosse der Familie im Laufe der
Zeit variiert (z. B. durch das Ausziehen von Kindern oder Veranderungen in
der Lebenssituation). Entgegen der Auffassung des Rekurrenten ist deshalb
die Familiengrdsse kein objektives Kriterium, um uber die Richtgrosse
hinaus Wohnraumbedarf zu begriinden. Hinzu kommt, dass die Richtgrosse
des AREG auch fiir eine siebenképfige Familie wie im vorliegenden Fall
ausreicht (Erw. 4.5). Der nachtragliche Ausbau des Wohnhauses ist daher
nicht betriebsnotwendig. Der vollstandige Riickbau samtlicher
Ausbauarbeiten geht jedoch iiber das Erforderliche hinaus, da noch aBGF-
Reserven bestehen. Teilweise Gutheissung des Rekures.

BUDE 2025 Nr. 3 finden Sie im angehéngten PDF-Dokument.

© Kanton St.Gallen 2026 Seite 1/14



Kanton St.Gallen

Bau- und Umweltdepartement

Rekurrent

Vorinstanz

Betreff

23-7227

Entscheid Nr. 3/2025 vom 8. Januar 2025

A
vertreten durch lic.iur. HSG Adrian Gmur, Rechtsanwalt,
Obere Bahnhofstrasse 11, 9501 Wil

gegen

Baubehorde Z.  (Entscheid vom 23. August 2023)

Nachtréagliches Baugesuch (Ausbau Betriebsleiterwohnhaus)



Sachverhalt

A.

a) A.__ st Eigentumer von Grundstiick Nr.001, Grundbuch
Z.___, an der B.___ strasse (Gemeindestrasse 2. Klasse) in der zur
Politischen Gemeinde Z.___ gehérenden Ortschaft Y. . Das rund

5,8 Hektar grosse Grundstiick ist gemass geltendem Zonenplan der
Gemeinde Z._ vom 9. September 2016 der Landwirtschaftszone zu-
gewiesen. Gemass kantonalem Richtplan liegt das Grundstiick in
einem Streusiedlungs- und Landschaftsschutzgebiet. Zudem ist das
Gebiet Teil des Bundesinventars fir Landschaften und
Naturdenkmaéler von nationaler Bedeutung (BLN).

b)  Seit dem Jahr 2005 betreibt A.___ einen landwirtschaftlichen
Betrieb. Heute bewirtschaftet der Betrieb eine Nutzflache von 22,5
Hektaren, verfugt Gber einen Tierbestand von 37,4 Grossvieheinheiten
mit einem Arbeitsaufwand von 1,9 Standard-arbeitskraften (SAK). Der
Hofbereich mit dem Betriebsleiterwohnhaus (Vers.-Nr. 002), einer
Scheune (Vers.-Nr. 003) und einer Remise (Vers.-Nr. 004) befindet
sich auf dem Grundsttick Nr. 001.

C) Der Neubau des Betriebsleiterwohnhauses (Vers.-Nr. 002)
wurde am 18. November 2009 als zonenkonform bewilligt; die
raumplanungsrechtliche Teilverfligung des Amtes far
Raumentwicklung und Geoinformation (AREG) datiert vom
18. September 2009 und die Verflgung Uber
Gewasserschutzmassnahmen des Amtes fir Umwelt (AFU) vom
15. September 2009.

B.

a) Im Zuge der Bauabnahme betreffend die Erweiterung und
Dachsanierung der Scheune (Vers.-Nr. 003) stellte die Bauverwaltung
der Politischen Gemeinde Z._  fest, dass beim Betriebsleiterwohn-
haus baubewilligungspflichtige Anpassungen vorgenommen wurden.

b) Mit Baugesuch vom 17. November 2022 beantragte A.____ bei
der Baubehdrde Z. die nachtragliche Baubewilligung fir den Aus-
bau des Betriebsleiterwohnhauses (im Folgenden: Wohnhaus). Ge-
mass den Baugesuchsunterlagen wurden in Abweichung von der Bau-
bewilligung aus dem Jahr 2009 bauliche Massnahmen vorgenommen.
So wurde das Dachgeschoss (DG) zu einem Kinderzimmer, samt VVor-
raum und Estrich ausgebaut; im Obergeschoss (OG) wurde das Ba-
dezimmer neugestaltet; der Sitzplatz im Erdgeschoss (EG) wurde
Uberdacht; im Unterschoss (UG) wurden in der vormaligen Doppelga-
rage sodann Kinderzimmer, Hauseingang, Betriebsleiterbtiro und Ab-
stellraum eingebaut.

C) Das Baugesuch lag vom 16. bis 29. Dezember 2022 6ffentlich
auf, wobei keine Einsprachen eingegangen sind.
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d) Das AREG teilte A.__ mit raumplanungsrechtlicher Zwischen-
beurteilung vom 5. Januar 2023 mit, dass keine Zustimmung in Aus-
sicht gestellt werden kénne.

e)  Mit Verfugung vom 28. April 2023 hielt das AFU fest, das Bau-
vorhaben widerspreche den Vorschriften des Gewasserschutzes
(ziff. 1 der Verfigung). Das im Wohnhaus anfallende verschmutzte
Abwasser dirfe nicht landwirtschaftlich verwertet, sondern misse in
Absprache mit der Gemeinde Z. gewasserschutzkonform
behandelt werden (Ziff. 3 der Verfigung).

f) Der Baugesuchsteller dusserte sich nicht zur Zwischenbeurtei-
lung des AREG, weshalb dieses mit raumplanungsrechtlicher Teilver-
figung vom 23. Mai 2023 die Zustimmung zum nachtraglichen Bauge-
such verweigerte. Dies mit der bereits in der Zwischenbeurteilung an-
gefuhrten Begriindung, dass mit dem Ausbau das Wohnhaus neu eine
Bruttogeschossflache von 261,93 m? aufweise und damit die praxisge-
mass zulassigen 215 m? lbersteige. Hinsichtlich dem tberdachten
Sitzplatz hielt das AREG fest, dass die Ausgestaltung/Materialisierung
aus den Baugesuchsunterlagen nicht hervorgehe.

g) Mit Schreiben vom 21. August 2023 teilte die Baubehorde Z._
dem Baugesuchsteller mit, dass aufgrund der fehlenden Zustimmung
des AREG Uber die Wiederherstellung zu befinden sei. Hierzu stellte
die Baubehorde den Entwurf des Bauabschlags samt Wiederherstel-
lungsanordnung zu und rdaumte A._ die Mdoglichkeit zur Stellung-
nahme ein.

h)  Wiederum blieb eine Stellungnahme des Bauherren aus, so
dass die Baubehorde Z._  mit Beschluss vom 23. August 2023
(Nr. 005) aufgrund der verweigerten Zustimmung des AREG das nach-
tragliche Baugesuch ablehnte und folgende Wiederherstellungsmass-
nahme verfligte:

1. [Bauabschlag]

2. Aufgrund der kantonalen Beurteilung des AREG sind
die bereits erstellten Bauten und Anlagen nicht recht-
massig. Die Wiederherstellung des rechtméassigen Zu-
standes wird hiermit im Sinne der Erwégungen verfligt.
Bezugnehmend auf den Baugesuchsplan Nr. 006
(Grussrisse / Schnitt / Ansichten), Mst.-1:100, sind alle
baulichen Anderungen, ausgenommen das Oberge-
schoss, zuriickzubauen. Der rechtméssige Zustand ist
innert 6 Monaten nach Rechtskraft dieses Entscheides
herzustellen.

[...]
Zudem verfugte die Baubehérde mit Ziff. 3, dass das Wohnhaus —

soweit dies zweckmadssig und zumutbar sei — an die offentliche
Schmutzwasserkanalisation anzuschliessen sei.
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i) Der ablehnende Gesamtentscheid wurde A._ mit Einschrei-
ben vom 19. September 2023 eroffnet.

C.

Gegen diesen Gesamtentscheid erhob A.__ , vertreten durch
lic.iur. HSG Adrian Gmir, Rechtsanwalt, Wil, mit Schreiben vom
4. Oktober 2023 Rekurs beim Bau- und Umweltdepartement. Mit
Rekursergdnzung vom 22. November 2023 werden folgende Antrage
gestellt:

1. Ziff. 1 und 2 des Entscheids der Baubehorde Z.
vom 23. August 2023 seien vollumfanglich aufzuhe-

ben.
2. Dem Rekurrenten sei die Baubewilligung zu erteilen.
3. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die

Vorinstanz zurlickzuweisen.

Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen
(zzgl. MWSt) zu Lasten der Vorinstanz.

Zur Begriindung wird geltend gemacht, die Vorinstanz habe sich einzig
und allein auf die Ausflihrungen des AREG gestutzt, ohne eine eigene
Beurteilung des Sachverhalts vorzunehmen. Das AREG habe sodann
nicht den Einzelfall gewirdigt, sondern sich pauschal von der kanto-
nalen Praxis leiten lassen, dass fiir ein Betriebsleiterwohnhaus 215 m?
Bruttogeschossflache ausreichend sei. Der Rekurrent lebe im Wohn-
haus zusammen mit seiner Ehefrau und den funf Kindern. Die Gross-
familie und der Anspruch eines jeden einzelnen Familienmitglieds auf
Privatsphére sei auch der Grund, weshalb die Wohnflache um zwei
weitere Zimmer erhdht und mitunter der Estrich teilweise umfunktio-
niert worden sei. Diese Umstande habe das AREG in seiner Beurtei-
lung nicht gewdrdigt. Die Anordnung des Riickbaus werde ebenfalls
pauschal begriindet. Die Vorinstanz habe weder eine Interessenabwa-
gung noch eine Verhaltnismassigkeitsprifung vorgenommen. Auch
unterlasse es die Vorinstanz konkret aufzuzeigen, welcher bauliche
Zustand wiederhergestellt werden soll.

D.

a) Mit Vernehmlassung vom 13. Dezember 2023 beantragt die
Vorinstanz, den Rekurs abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Zur
Begriindung wird geltend gemacht, der Rekurrent verkenne, dass aus-
serhalb der Bauzone die zustandige kantonale Stelle entscheide, ob
das Bauvorhaben zonenkonform sei oder ob eine Ausnahmebewilli-
gung erteilt werden kénne. Der Entscheid des AREG sei fir die
Vorinstanz bindend, weshalb hinsichtlich der Bewilligungsfahigkeit
kein Beurteilungsspielraum mehr bestehe. Angesichts der raumpla-
nungsrechtlichen Teilverfligung sei auch klar, dass eine Wiederher-
stellung des rechtméssigen Zustands unumgéanglich sei. Im Bauge-
suchsplan sei der bereits vorgenommene Ausbau farblich markiert.
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Zumal der Ausbau nicht bewilligungsfahig sei, sei auch klar was zu-
rickzubauen sei.

b)  Mit Vernehmlassung vom 10. Februar 2024 erlautert das AREG
die Grinde fur das Festlegen der kantonalen Praxis, wonach fiir eine
Betriebsleiterwohnung eine Bruttogeschossflache von insgesamt
215 m? samt Schmutzschleuse und Buro ausreichend seien.

c) Mit Schreiben vom 21. Oktober 2024 erneuert der Rekurrent den
Antrag auf Durchflhrung eines Augenscheins.

d) Mit Schreiben vom 25. Oktober 2024 teilt der zustandige Sach-
bearbeiter dem Rekurrenten mit, dass kein Augenschein vorgesehen
sei und setzt die vom Rekurrenten beantragte Frist zur Stellungnahme
an.

e) Mit Schreiben vom 15. November 2024 nimmt der Rekurrent zu
den erhaltenen Vernehmlassungen Stellung.

E.

Auf die weiteren Ausfihrungen der Verfahrensbeteiligten in den vor-
genannten Eingaben wird — soweit erforderlich — in den Erwégungen
eingegangen.

Erwagungen

1.

1.1 Die Zustandigkeit des Bau- und Umweltdepartementes ergibt
sich aus Art. 43 des Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege
(sGS 951.1; abgekiirzt VRP).

1.2 Die Frist- und Formerfordernisse von Art. 47 Abs. 1 und Art. 48
VRP sind erflllt. Die Rekursberechtigung ist gegeben (Art. 45 VRP).
Auf den Rekurs ist einzutreten.

2.

Am 1. Oktober 2017 ist das Planungs- und Baugesetz (sGS 731.1;
abgekirzt PBG) in Kraft getreten und das Baugesetz vom 6. Juni 1972
(nGS 8, 134; abgekirzt BauG) aufgehoben worden (Art. 172 Bst. a
PBG). Der erstinstanzliche Entscheid erging am 23. August 2023.
Mithin sind vorliegend grundsétzlich die Bestimmungen des PBG an-
wendbar, sofern sie geméass Anhang zum Kreisschreiben «Uber-
gangsrechtliche Bestimmungen im PBG» vom 8. Marz 2017 (Baude-
partement SG, Juristische Mitteilungen 2017/1/1) als unmittelbar an-
wendbar erklart werden. Im Ubrigen gelangen weiterhin das Bauge-
setz und das entsprechende Baureglement zur Anwendung.
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3.

Ob ein Augenschein durchzufiihren ist, liegt im pflichtgemassen
Ermessen der urteilenden Instanz. Nur wo sich eine Tatsache nicht
anders abklaren lasst, wird eine Verpflichtung zur Durchfiihrung eines
Augenscheins bejaht. Ergibt sich eine Tatsache dagegen zweifelsfrei
aus den Akten, so braucht sie nicht durch einen Augenschein Uberprift
zu werden. Dies gilt auch fir unbestrittene Behauptungen, sofern eine
Nachprufung nicht durch 6ffentliche Interessen geboten erscheint. Tat-
sachen aber, vor allem umstrittene, deren umfassende Feststellung
und Wirdigung eine eigene Wahrnehmung erheischen, sind in Augen-
schein zu nehmen (B. MARKLI, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Pra-
xiskommentar zum Gesetz Uber die Verwaltungsrechtspflege [VRP],
Zirich/St.Gallen 2020, Art. 12 N 50 ff.). Die entscheidenden tatséchli-
chen Verhéltnisse ergeben sich vorliegend vollstandig aus den Ver-
fahrensakten sowie dem offentlich zuganglichen Geoportal (www.ge-
oportal.ch). Der Rekurrent vermag auch nicht darzutun, welche Tatsa-
che konkret vor Ort zu Uberprifen ware. Der Antrag auf Durchfiihrung
eines Augenscheins ist deshalb abzulehnen.

4.

Der Rekurrent beanstandet die vom AREG angewandte Praxis,
wonach die Bruttogeschossflache fiir ein Betriebsleiterwohnhaus auf
215 m? begrenzt sei. Die Praxis wirde dem vorliegenden Einzelfall
nicht Rechnung tragen.

4.1 Nach Art. 22 Abs. 2 des eidgendssischen Raumplanungsgeset-
zes (SR 700; abgekirzt RPG) miissen Bauten und Anlagen dem
Zweck der Nutzungszone entsprechen. Bei allen Bauvorhaben aus-
serhalb der Bauzonen, entscheidet die zustandige kantonale Behorde,
ob sie zonenkonform sind oder ob fiir sie eine Ausnahmebewilligung
erteilt werden kann (Art. 25 Abs. 2 RPG). Nach Art. 21 PBG in Verbin-
dung mit Art. 16a Abs. 1 RPG sind in der Landwirtschaftszone Bauten
und Anlagen zonenkonform, die zur zonenkonformen landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftung nétig sind. Nach Art. 34 Abs. 3 der eidgenéssi-
schen Raumplanungsverordnung (SR 700.1; abgekirzt RPV) sind
Bauten fiir den Wohnbedarf zonenkonform, die fiir den Betrieb des
entsprechenden landwirtschaftlichen Gewerbes unentbehrlich sind,
einschliesslich des Wohnbedarfs der abtretenden Generation. Woh-
nen ausserhalb der Bauzone ist somit einem engen Personenkreis
vorbehalten, in aller Regel einem Landwirt mit seiner Familie sowie der
abtretenden Generation, welche zeitlebens auf dem Betrieb gearbeitet
hat. Die erforderliche Unentbehrlichkeit im Sinn von Art. 34 Abs. 3 RPV
richtet sich weder nach den subjektiven Vorstellungen und Wiinschen
des Gesuchstellers noch nach der personlichen Zweckmaéssigkeit und
Bequemlichkeit. Vielmehr ist in jedem einzelnen Fall anhand objektiver
Kriterien zu prifen, ob eine betriebliche Notwendigkeit besteht, aus-
serhalb der Bauzonen Wohnsitz zu nehmen. Dabei ist zu unterschei-
den, in welchem Umfang eine standige Anwesenheit des Bewirtschaf-
ters und der betrieblich benétigten Arbeitskrafte notwendig ist. Diese
Beurteilung hangt insbesondere von Art und Umfang der betriebsnot-
wendigen Uberwachungsaufgaben, von der Distanz zur nachsten
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Wohnzone sowie von der Frage ab, ob das Gewerbe hauptberuflich
ausgelbt wird. In der Landwirtschaftszone sind somit nur solche
Wohngebaude zonenkonform, die in ihrer konkreten Ausgestaltung fur
eine zweckmassige Bewirtschaftung des Bodens am vorgesehenen
Standort notwendig und nicht Giberdimensioniert sind (Urteile des Bun-
desgerichtes 1C_227/2014 vom 11. Mai 2016 Erw. 3.1 ff;
1C_631/2021, 1C_639/2021 vom 16. Oktober 2023 Erw. 5.1 ff.).

4.2 Es st unter den Beteiligten unbestritten, dass der Rekurrent auf
landwirtschaftlichen Wohnraum angewiesen ist. Mit raumplanungs-
rechtlicher Teilverfigung vom 18. September 2009 beurteilte das
AREG den Neubau des Wohnhauses entsprechend als betriebsnot-
wenig und angemessen dimensioniert. Strittig ist jedoch, ob der vorlie-
gend zu beurteilende zusatzliche Ausbau des Wohnhauses noch als
angemessen dimensioniert bezeichnet werden kann oder den raum-
planungsrechtlich vorgegebenen Rahmen sprengt. Das Bundesamt
fur Raumentwicklung (ARE) erachtet einen Wohnraumbedarf von 180
m? (inkl. Baro) fur die Betriebsleiterwohnung und von 100 m? fiir das
Altenteil als angemessen. Bei diesen Massen handelt es sich jedoch
lediglich um Richtwerte (Urteil des Bundesgerichtes 1C_631/2021,
1C_639/2021 vom 16. Oktober 2023 Erw. 5.5). Wie der
Schweizerische Verband fir Raumplanung und Umweltfragen
(EspaceSuisse) ermittelt hat, ist die Praxis der Kantone
unterschiedlich. Bezlglich der Wohnflache der Betriebsleiterfamilie
variiert die Flache von 150 bis 240 m? und die Wohnflache der
abtretenden Generation von 90 bis 160 m?. (EspaceSuisse, Raum &
Umwelt Nr. 3/2022, S. 16). Wie das AREG im angefochtenen
Entscheid sowie in der Rekursvernehmlassung festhélt, orientiere es
sich in seiner Praxis an den Richtlinien des ARE. Demnach soll im
Kanton St.Gallen die gesamte Wohnflache eines
Landwirtschaftsbetriebs 300 m? nicht Ubersteigen. Fir das
Betriebsleiterwohnhaus gelte dabei eine Richtgrosse von 200 m?. Eine
Schmutzschleuse und ein Biro von max. 15 m? seien darin nicht
enthalten, weshalb eine Flache von insgesamt 215 m? zulassig sei. Fur
Stéckliwohnungen gelte eine Richtgrosse von 100 m? Wohnflache. Die
Praxis des AREG liegt im Rahmen der Richtlinien des ARE und erweist
sich auch vor dem Hintergrund der Praxis der anderen Kantone als
angemessen. Der Rekurrent vermag keine Griinde vorzubringen,
welche die Richtwerte in grundsatzlicher Weise in Frage zu stellen
vermogen. Namentlich ist nicht ersichtlich, dass die genannte Praxis
nicht dem Wohnraumbedarf von grossen Familien gerecht werde.
Ausgehend vom statistischen Bericht aus dem Jahr 2021 des
Bundesamtes fir Statistik (BFS) lasst sich sagen, dass die
Wohnungsgrésse mit der Zahl der im Haushalt lebenden Kinder steigt.
Die Wohnflache betragt bei einem Paar mit einem Kind
durchschnittlich 113 m?, bei einem Paar mit zwei Kindern 127 m? und
bei Paaren mit drei oder mehr Kindern 135 m? (BFS, Familien in der
Schweiz - Statistischer Bericht 2021, S. 63, abrufbar unter
www.bfs.admin.ch, «Aktuell», «Verdéffentlichungen»). Die vom AREG
festgelegte Richtgrosse von 200 m? ist somit ohne Weiteres
ausreichend, um auch den Wohnraumbedarf von grésseren Familien
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abzudecken. So beurteilt etwa der Verband EspaceSuisse die vom
ARE empfohlenen Richtwerte von 180 m? verglichen mit Wohnflachen
in den Wohnzonen als sehr grossziigig (EspaceSuisse, Raum &
Umwelt Nr.3/2022, S. 16). Aus dem Bundesgerichtsurteil
1C_145/2019 vom 20. Mai 2020 kann der Rekurrent ebenfalls nichts
zu seinen Gunsten ableiten. Die erwahnten 400 m? aBGF fir
Betriebsleiterwohnung und Altenteil betrafen einen im Kanton
Solothurn bereits bewilligten Vorbestand, weshalb dieser nicht
Streitgegenstand war. Das Bundesgericht beurteilte lediglich die
hierber hinaus vorgenommenen Ausbauten. Somit ist die Praxis des
AREG nicht zu beanstanden. Nachfolgend ist auf den konkreten
Einzelfall einzugehen.

4.3 Soweit der Rekurrent dem AREG vorwirft, aus dem abschléagi-
gen Entscheid gehe nicht hervor, wie die konkrete Wohnflache von
261,93 m? berechnet worden sei, ist er nicht zu horen. Erstens ware
es grundsatzlich am Rekurrenten gewesen, mit dem Baugesuch eine
entsprechende Flachenberechnung einzureichen. Zweitens hat das
AREG den Rekurrenten mit Zwischenbeurteilung vom 5. Januar 2023
Uber die errechnete Wohnflache informiert. Eine Nachfrage seinerseits
blieb aus, was er sich selbst zuzurechnen hat. Drittens lasst sich die
Wohnflache relativ einfach aus den Planunterlagen herausmessen.
Dabei ist von der anrechenbaren Bruttogeschossflache (aBGF) aus-
zugehen, wie es das ARE in Anhang 1 der Erlauterungen zur RPV und
Empfehlungen fir den Vollzug (2000/2001) definiert. Die aBGF resul-
tiert aus der Summe aller Geschossflachen einschliesslich der Mauer-
und Wandquerschnitte, die dauerhaft fir das Wohnen und Arbeiten
genutzt werden kénnen. Nicht angerechnet werden Flachen mit einer
lichten H6he von weniger als 1 m sowie die Nebenflachen (BNF, um-
fassend Funktionsflachen und Nebennutzflachen). Zur aBGF zahlen
die Teile der Nutzflache eines Gebaudes, die fur das Wohnen und Ar-
beiten bestimmt sind bzw. genutzt werden sowie die zur Erschliessung
der entsprechenden Wohn- und ArbeitsrAume dienenden Verkehrsfla-
chen (Flure, Korridore, Eingangshallen; Treppen und Rampen; Auf-
zugsschéachte). Nicht an die aBGF angerechnet werden:

e zu Wohnungen gehoérende Keller-, Estrich- und Trocken-
raume, Waschkuchen, AbstellrAume, Fahrzeugeinstellrdume,
Schutzraume und Kehrichtraume;

e Funktionsflachen wie Raume fir Haustechnikanlagen, Moto-
renrAume fur Aufzugs- und Forderanlagen, Ver- und Entsor-
gungsschachte und -kanéle, sowie Installationsgeschosse,
Heizungs- und Tankrdume;

o offene Erdgeschosshallen; Giberdeckte offene Dachterrassen;
offene ein- und vorspringende Balkone, sofern sie nicht als
Laubengénge dienen;

e Stdlle und Futterlagerflachen fur die Hobbytierhaltung.

4.4  Gemass den bewilligten Planen aus dem Jahr 2009 war ein Aus-

bau des DG urspringlich nicht vorgesehen. In Abweichung dazu rea-
lisierte der Rekurrent eine Treppe ins DG und baute dort ein Kinder-
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zimmer samt Estrich und Vorraum ein. Da ein grosser Teil der Raum-
lichkeiten in der Dachschrage liegt, mass das AREG lediglich die Fl&-
chen mit einer lichten H6he von mehr als 1 m. Den Estrich betrachtete
das AREG als BNF, weshalb es diesen nicht beriicksichtigte. So re-
sultieren im DG rund 29,33 m? aBGF. Im OG und EG hat der Rekurrent
keine relevanten Anderungen vorgenommen. Die Neugestaltung des
Badezimmers im OG hat keinen Einfluss, da ein Badezimmer unab-
hangig von der konkreten Ausgestaltung zur aBGF zu zahlen ist. Den
gedeckten Sitzplatz von rund 20 m? hat das AREG ebenfalls nicht be-
ricksichtigt. Das OG und EG weisen keine BNF auf, weshalb die
aBGF der Grundflache von 9,4 m mal 9,8 m entspricht (92,12 m? pro
Geschoss bzw. 184,24 m? fiur OG und EG zusammen). Im UG war
gemass den bewilligten Planen aus dem Jahr 2009 unter anderem
eine grosse Doppelgarage mit zwei Einfahrtstoren sowie einer Ein-
gangstur geplant. In Abweichung davon baute der Rekurrent die Dop-
pelgarage aus. So realisierte er statt der zwei Einfahrtstore zwei Fens-
ter und eine Eingangstur. Dahinter befinden sich neu ein Eingangsbe-
reich, ein Kinderzimmer, ein Betriebsleiterbiiro sowie ein Vorraum.
Hinter der bereits bewilligten Eingangsttir ins UG realisierte der Rekur-
rent einen rund 12 m? grossen Abstellraum. Das AREG beriicksichtigte
im UG lediglich die Flache hinter der neuen Eingangstir (Kinderzim-
mer, Eingang, Betriebsleiterbiiro und Vorraum). Dies ergab im UG
eine aBGF von rund 48,36 m2. Das AREG beriicksichtigte somit pro
Geschoss folgende aBGF:

Geschoss aBGF

DG 29,33 m?
oG 92,12 m?
EG 92,12 m?
UG 48,36 m?
Total 261,93

Gewisse Messunigenauigkeiten sind zwar nicht auszuschliessen.
Jedoch ist selbst unter Berticksichtigung hiervon klar, dass das Wohn-
haus deutlich mehr als 215 m? aBGF aufweist und damit die praxisge-
masse Richtlinie des AREG Ubersteigt.

4.5 Der Rekurrent riigt, das AREG habe den Entscheid ohne Bezug
zum konkreten Einzelfall gefallt. So habe es namentlich nicht beriick-
sichtigt, dass das Wohnhaus von einer siebenkdpfigen Familie be-
wohnt werde. Wie oben dargelegt, muss die Notwendigkeit des Wohn-
raums objektiv begrindet sein (BGE 121 1l 307 Erw. 3b). Zwar stellt
die Grosse der Betriebsleiterfamilie einen objektiven Faktor dar, dieser
hangt aber mit dem Betriebsleiter und nicht mit dem Betrieb an sich
zusammen. Wohnbauten sind dauerhafte Strukturen, wahrend die
Grosse der Familie im Laufe der Zeit variiert (z. B. durch das Auszie-
hen von Kindern oder Verdnderungen in der Lebenssituation). Wéaren
die personlichen Familienverhéltnisse fir die Zonenkonformitat mass-
gebend, ware der Ausbau nicht mehr zonenkonform, sobald sich die
Familienverhaltnisse andern. Es entstiinden Wohnraumreserven und
damit die Gefahr, dass diese fiir andere, nicht zonenkonforme Zwecke
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genutzt werden (z. B. Vermietung, touristische Nutzung oder als Zweit-
wohnsitz). Die Dimensionierung des Wohnraums an die im Verhéltnis
kurzfristigen familiaren Bedurfnisse anzupassen, widerspricht daher
den Grundséatzen einer nachhaltigen und bestandigen Raumplanung.
So hielt etwa die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern fest,
dass selbst der Gesundheitszustand der abtretenden Betriebsleiterge-
neration keine objektive Notwendigkeit fir erhéhten Wohnraumbedarf
darstelle (BVD 110/2020/32 vom 20. August 2020 Erw. 2d). Hinzu
kommt, dass — wie oben unter Erw. 4.2 bereits dargelegt — die praxis-
gemasse Richtgrosse des AREG von 200 m? auch fir eine
siebenkopfige Familie wie im vorliegenden Fall ausreicht. Die
rekurrentische Riige erweist sich daher als unbegriindet. Soweit der
Rekurrent vorbringt, er beabsichtige dereinst ein bis zwei Lernende
auszubilden, welche auf dem Hof wohnen wirden, lasst sich hieraus
ebenfalls kein zusatzlicher Wohnraumbedarf herleiten. Bei der Frage,
ob eine geplante Baute den Bediirfnissen des Betriebs entspricht, ist
primar auf die bestehenden Verhaltnisse abzustellen. Kuinftige
Bedirfnisse kénnen zwar ebenfalls bertcksichtigt werden. Diesfalls
mulssen sie aber mit einiger Sicherheit feststehen (Urteil des
Bundesgerichtes 1C_647/2012 vom 3. September 2014 Erw. 9). Die
blosse Absicht der Anstellung und Beherbergung reicht demnach nicht
aus. Zumal auch entsprechende Lehrvertrage oder Angaben zur nach-
haltig betriebenen Lehrlingsausbildung fehlen, stehen die rekurrenti-
schen Absichten auch nicht mit einiger Sicherheit fest. Diesbezlglich
erweisen sich die Rlgen ebenfalls als unbegriindet.

4.6 Als Zwischenfazit ist somit festzuhalten, dass sich das ohne Be-
willigung ausgebaute Wohnhaus als Gberdimensioniert und entspre-
chend als nicht betriebsnotwendig im Sinn von Art. 34 Abs. 3 RPV er-
weist. Zumal das Baugesuch in seiner Gesamtheit zu beurteilen ist,
kann auch offengelassen werden, ob der tiberdachte Sitzplatz fur sich
allein betrachtet, zonenkonform ware. Der Rekurs gegen die verwei-
gerte Zustimmung bzw. den Bauabschlag erweist sich somit als unbe-
grindet und ist abzuweisen.

5.

Weiter zu prifen ist die von der Vorinstanz verfligte Wiederherstellung,
wonach, alle baulichen Anderungen, ausgenommen das Badezimmer
im OG, zurickzubauen sind.

5.1 Wird durch die Errichtung von Bauten und Anlagen ohne Bewil-
ligung ein unrechtmassiger Zustand geschaffen, wird die Wiederher-
stellung des rechtmassigen Zustands verfugt (Art. 159 Abs. 1 Bst. d
PBG). Die Wiederherstellung bedeutet, indessen eine Eigentumsbe-
schrankung, weshalb sie nur zulassig ist, wenn sie auch im offentli-
chen Interesse liegt, verhaltnismassig ist und nicht Treu und Glauben
widerspricht. Das 6ffentliche Interesse an der Wiederherstellung des
rechtmassigen Zustandes ist in der Regel gegeben, da das Interesse
an der Einhaltung der baurechtlichen Grundordnung und an der kon-
sequenten Verhinderung baurechtswidriger Bauten und Anlagen ge-
nerell gross ist (CH. KAGI, in: Bereuter/Frei/Ritter [Hrsg.], Kommentar
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zum Planungs- und Baugesetz des Kantons St.Gallen, Basel 2020,
Art. 158 N 16). Der Grundsatz der Verhaltnismassigkeit (Art. 5
Abs. 2 der Bundesverfassung [SR 101]) fordert, dass die Verwaltungs-
massnahmen zur Verwirklichung des im 6ffentlichen Interesse liegen-
den Ziels geeignet und notwendig sind. Ausserdem muss der ange-
strebte Zweck in einem verninftigen Verhéltnis zu den Belastungen
stehen, die dem Privaten auferlegt werden (U. HAFELIN/G. MULLER/
F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Zirich/St.Gallen
2020, Rz. 521 ff. mit weiteren Hinweisen).

5.2 Fir den strittigen Ausbau kann nachtréglich keine Bewilligung
erteilt werden, weshalb die materielle und formelle Rechtswidrigkeit zu
bejahen ist. Mit Art. 158 Abs. 1 Bst. d PBG besteht auch eine gesetz-
liche Grundlage fir den Eigentumseingriff. Die Wiederherstellung des
rechtmassigen Zustands steht im offentlichen Interesse, da andern-
falls der raumplanungsrechtliche Grundsatz der Trennung zwischen
Bau- und Nichtbaugebiet verwischt wird. Insoweit sind die Vorausset-
zungen fir die angeordnete Wiederherstellung grundsatzlich gegeben.
Augenfallig ist jedoch, dass die angeordnete Massnahme (ber das
Erforderliche hinausgeht. Gemass AREG handelt es sich bei den be-
ricksichtigen aBGF im DG und UG um unbewilligte Flachen. Die be-
willigten aBGF erstreckten sich somit lediglich auf das EG und OG.
Damit weist das Wohnhaus einen bewilligten Vorbestand von rund
184,24 m? auf (vgl. oben Erw. 4.4). Bis zum Erreichen der praxisge-
massen Wohnflachengrenze von 215 m? verbleibt deshalb eine
Reserve von rund 30 m2. Angesichts dieser Reserve ist es nicht erfor-
derlich, sdmtliche baulichen Massnahmen im DG und UG zurtickzu-
bauen. Die vorinstanzliche Wiederherstellungsmassnahme erweist
sich somit als unverhaltnismassig und ist aufzuheben. Bevor die
Vorinstanz erneut Uber die Wiederherstellung entscheidet, ist dem
Rekurrenten die Méglichkeit einzurdumen, ein reduziertes Baugesuch
einzureichen. Es ist grundsatzlich am Rekurrenten zu entscheiden,
welche Flachen er beibehalten méchte. Im Zuge dessen steht es dem
Rekurrenten frei den Uberdachten Sitzplatz erneut einzugeben, da die
Zonenkonformitat diesbeziglich vom AREG nicht abschliessend beur-
teilt wurde. Sofern eine Mitwirkung des Rekurrenten ausbleibt, wird die
Vorinstanz nicht umhinkommen, selbst zu entscheiden, welche Fla-
chen im Sinn der Erforderlichkeit zuriickzubauen sind. Soweit sich der
Rekurs gegen die Wiederherstellungsanordnung richtet ist er somit be-
grindet und teilweise gutzuheissen.

6.

Zusammenfassend ergibt sich, dass der zuséatzliche Ausbau des
Wohnhauses nicht betriebsnotwendig ist. Der vollstdndige Rickbau
samtlicher Ausbauarbeiten geht jedoch tiber das Erforderliche hinaus,
da noch aBGF-Reserven bestehen. Entsprechend ist die Wiederher-
stellungsanordnung aufzuheben, weshalb der Rekurs teilweise gutzu-
heissen ist.
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7.

7.1 Nach Art. 95 Abs. 1 VRP hat in Streitigkeiten jener Beteiligte die
Kosten zu tragen, dessen Begehren ganz oder teilweise abgewiesen
werden. Die Entscheidgebiihr betragt Fr. 3'000.— (Nr. 20.13.01 des
Gebuhrentarifs fur die Kantons- und Gemeindeverwaltung,
sGS 821.5). Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend — der Rekur-
rent obsiegt lediglich hinsichtlich der Wiederherstellung — sind die amt-
lichen Kosten halftig aufzuteilen. Dem Rekurrenten sind somit amtliche
Kosten in H6he von Fr. 1'500.— aufzuerlegen. Der Politischen
Gemeinde Z.___ waren amtliche Kosten in gleicher Hohe aufzuerle-
gen, jedoch ist auf deren Erhebung zu verzichten (Art. 95 Abs. 3 VRP).

7.2 Der vom Rekurrenten am 2. November 2023 geleistete Kosten-
vorschuss von Fr. 1'800.— ist anzurechnen und im Mehrbetrag von
Fr. 300.— zurtickzuerstatten.

8.
Der Rekurrent stellt ein Begehren um Ersatz der ausseramtlichen Kos-
ten.

8.1 Im Rekursverfahren werden ausseramtliche Kosten entschadigt,
soweit sie auf Grund der Sach- und Rechtslage notwendig und ange-
messen erscheinen (Art. 98 Abs. 2 VRP). Die ausseramtliche Entscha-
digung wird den am Verfahren Beteiligten nach Obsiegen und Unter-
liegen auferlegt (Art. 98 VRP). Die Vorschriften der Schweizerischen
Zivilprozessordnung (SR 272) finden sachgemdss Anwendung
(Art. 98" VRP).

8.2 Der Rekurrent obsiegt teilweise mit seinen Antradgen. Da das
Verfahren zudem in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht Schwierig-
keiten bot, die den Beizug eines Rechtsvertreters rechtfertigen,
besteht grundsatzlich Anspruch auf eine ausseramtliche Entschadi-
gung (Art. 98" VRP). Nach standiger Praxis des Bau- und Umweltde-
partementes wird fiir durchschnittlich schwierige Rekursverfahren
(ohne Rekursaugenschein) regelmassig ein mittleres Honorar von
Fr. 2'750.—, bzw. von Fr. 3'250.— mit Rekursaugenschein, zuzlglich
Mehrwertsteuer festgesetzt, sofern ein begrindeter Antrag auf Ent-
schadigung der Mehrwertsteuer gestellt wurde.

8.3 Wie oben dargelegt, obsiegt der Rekurrent lediglich teilweise, so
dass das mittlere Honorar ermessensweise auf die Halfte festzusetzen
ist. Da kein begriindeter Antrag um Zusprechung der Mehrwertsteuer
gestellt wurde, wird diese aufgrund des per 1. Januar 2019 geanderten
Art. 29 HonO nicht zum Honorar hinzugerechnet. Die Politische
Gemeinde Z.___ hat somit den Rekurrenten ausseramtlich mit
Fr. 1'375.— zu entschadigen.
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Entscheid

1.
a) Der Rekurs von A.__  wird teilweise gutgeheissen,
darlberhinaus abgewiesen.

b)  Zziff. 2 des Beschlusses Nr. 005 des Baubehorde Z.  vom
23. August 2023 wird aufgehoben.

2.
a) A.__ wird eine Entscheidgebuhr von Fr. 1'500.— auferlegt.

b) Der am 2. November 2023 von A. _ geleistete Kostenvor-
schuss von Fr. 1'800.— wird angerechnet und im Mehrbetrag von Fr.
300.— zurlckerstattet.

c) Auf die Erhebung der amtlichen Kosten in der H6he von
Fr. 1'500.— bei der Politischen Gemeinde Z._ wird verzichtet.

3.
Das Begehren von A. um Ersatz der ausseramtlichen Kosten wird

gutgeheissen. Die Politische Gemeinde Z.____ entschadigt A.____ aus-
seramtlich mit Fr. 1'375.—.

Die Vorsteherin

Susanne Hartmann
Regierungsprasidentin

Entscheid des Bau- und Umweltdepartementes SG (Nr. 3/2025), Seite 13/13



	Publikationsplattform
	Kanton St.Gallen und St.Galler Gemeinden
	BUDE 2025 Nr. 003
	Baurecht, Art. 22 Abs. 2 RPG, Art. 34 Abs. 3 RPV, Art. 159 Abs. 1 Bst. d PBG. In der Landwirtschaftszone sind nur solche Wohngebäude zonenkonform, die in ihrer konkreten Ausgestaltung für eine zweckmässige Bewirtschaftung des Bodens am vorgesehenen Standort notwendig und nicht überdimensioniert sind. Es ist anhand objektiver Kriterien zu prüfen, ob eine betriebliche Notwendigkeit besteht. Die vom Amt für Raumentwicklung und Geoinformation (AREG) festgelegte Richtgrösse, wonach ein Betriebsleiterwohnhaus 215 m2 (samt Schmutzschleuse und Büro) anrechenbare Bruttogeschossfläche (aBGF) nicht überschreiten soll, ist nicht zu beanstanden (Erw. 4.2). Zwar stellt die Grösse der Betriebsleiterfamilie einen objektiven Faktor dar, dieser hängt aber mit dem Betriebsleiter und nicht mit dem Betrieb an sich zusammen. Wohnbauten sind dauerhafte Strukturen, während die Grösse der Familie im Laufe der Zeit variiert (z. B. durch das Ausziehen von Kindern oder Veränderungen in der Lebenssituation). Entgegen der Auffassung des Rekurrenten ist deshalb die Familiengrösse kein objektives Kriterium, um über die Richtgrösse hinaus Wohnraumbedarf zu begründen. Hinzu kommt, dass die Richtgrösse des AREG auch für eine siebenköpfige Familie wie im vorliegenden Fall ausreicht (Erw. 4.5). Der nachträgliche Ausbau des Wohnhauses ist daher nicht betriebsnotwendig. Der vollständige Rückbau sämtlicher Ausbauarbeiten geht jedoch über das Erforderliche hinaus, da noch aBGF-Reserven bestehen. Teilweise Gutheissung des Rekures.



		2026-05-12T19:35:59+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



